
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: 09.10.2024 

Aktuell werden etwa 38.000 Hektar Stiftungsland in 308 Stif tungsgebieten unterteilt. Für jedes 

Stiftungsgebiet werden seit 2012 naturschutzfachliche Ziele formuli ert. Die Stiftung Naturschutz S.-H. 

hat Planungsbüros beauftragt alle naturschutzfachlich relevanten Dat en und Gutachten eines Gebietes 

zusammenzutragen (z.B. aus den Biotoptypenkartierungen oder den FF H-Managementplänen des 

Landes SH). 

Gemeinsam mit dem Landesamt für Umwelt (LfU) und den zuständi gen Unteren Naturschutzbehörden 

wird darauf aufbauend ein Leitbild für jedes Stiftungsgebiet erstellt.  Anschließend folgen klar definierte 

Ziele und damit verbundene Maßnahmenvorschläge für vor Ort ökologisch a bgrenzbare Einheiten 

(lokale Differenzierungen). Auch die innerhalb eines Stiftungsgebietes möglichen 

Ökosystemdienstleistungen werden abgebildet sowie Projektideen für  die Zukunft formuliert. Somit 

entsteht für jedes Stiftungsgebiet eine Handlungsanleitung �W ein sogenannter Stiftungsland-

Entwicklungsplan (SLEP). 

Zu beachten: 

Um die Arbeit der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein noch transparen ter zu gestalten, werden die 

SLEPs veröffentlicht. Bitte beachten Sie, dass die Pläne nicht rechtsv erbindlich sind. Nur der zu dem 

Zeitpunkt der Erstellung dargestellte Stand ist abgebildet. Es findet k eine rückwirkende Überarbeitung 

statt. Teilweise waren Biotoptypenkartierungen zur Zeit der Erstellung noch nicht veröffentlicht und sind 

somit nur ausgegraut dargestellt. 

Beauftragte Büros sind: 
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1 Anlass 

Die Stiftung Naturschutz erstellt für jedes ihrer insgesamt über 250 Stiftungsgebiete so 
genannte Stiftungsland-Entwicklungs-Pläne, kurz SLEP. Der hier vorgelegte SLEP wird von 
Heiko Grell / GGV Freie Biologen im Auftrag der Stiftung Naturschutz SH erstellt.  

Der Planungsraum umfasst die Flächen der Stiftung Naturschutz im Stiftungsgebiet 
�ÄSchwastrumer Au�³���P�L�W���]���=����6 Flurstücken und einer Fläche von etwa 4,1 Hektar. Sie liegen 
im Kreis Schleswig-Flensburg südlich vom Damp zwischen Grünholz und Großwaabs. Die 
Flächen der Stiftung Naturschutz des SLEP-Gebiets liegen als zusammenhängender 
schmaler Saum am Nordrand der Schwastrumer Au in einer Nebenverbundachse des 
Biotopverbundsystems.  

Die schmalen Uferflächen der Stiftung Naturschutz stehen in einem funktionalen Austausch 
zu weiteren Tal- und Uferflächen der Au, die als Bokenau etwa drei Kilometer unterhalb des 
SLEP-Gebiets in die Ostsee mündet.  

 
 

2 Grundlagen 

2.1 Eigenflächen der Stiftung und Mandanten 

2.1.1 Verbindlichkeiten aus Ökokonten, Förderung, Ausgleichsmaßnahmen, etc. 

Tabelle 1: Verbindlichkeiten aus Ökokonten, Förderung, Ausgleichsflächen, etc. 
Verbindlichke it  Rechercheergebnis  
Ökokonten - 
Ausgleich - 
Zuwendungsbescheide 
Zweckbindung 

- 

Laufende 
Schutzprogramme 

- 

2.1.2 Einbindung in die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse 

Tabelle 2: Einbindung in die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse 

Kulisse Rechercheergebnis  
NP - 
NSG - 
LSG - 
Naturpark - 
Naturerlebnisraum NER - 
FFH - 

EGV  
WRRL Maßnahmen an der Schwastrumer Au geplant 
BVS Nebenverbundachse Schwastrumer Au und Bokenau. 
Biotope (LLUR) Der Biotop der BK 1425013 ist Teil von Stiftungsflächen. 
Wiesen- und Rastvogelgebiet -  
Naturwaldkulisse - 
Artenschutzgebiet - 
Wasserschutz/ -schongebiet �:�D�V�V�H�U�V�F�K�R�Q�J�H�E�L�H�W���Ä�.�O�H�L�Q�Z�D�D�E�V�³���P�L�W���J�H�U�L�Q�J�H�U���3�U�L�R�U�L�W�l�W. 
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Retentionsraum - 
Geotope - 
Archäologischer Denkmalschutz - 
Angrenzende Naturschutzflächen - 

Die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse ist in Karte 1 dargestellt (1:25.000). 
 

2.1.3 Runde Tische, Vereine 

Tabelle 3: Runde Tische, Vereine 

Organisation Rechercheergebnis  
Runder Tisch  
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3 Statu s quo 

3.1 Abiotische Ausstattung 

�'�D�V�� �6�W�L�I�W�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W�� �Ä�6�F�K�Z�D�V�W�U�X�P�H�U�� �$�X�³�� �O�L�H�J�W�� �D�Q�� �H�L�Q�H�P�� �V�F�K�P�D�O�� �H�L�Q�J�H�V�F�K�Q�L�W�W�H�Q�H�Q�� �%�D�F�K�W�D�O�� �L�Q��
der kuppigen Grundmoräne von Schwansen am Nordrand der Eckernförder Bucht. Der Bach 
verläuft in östliche Richtung vom Rußlandmoor bis zur Ostseeküste südlich von Damp. Im 
Mündungsbereich sind flache Vermoorungen mit ehemaligem Salzgrünland ausgebildet. Auf 
der übrigen Länge ist der Bach nur wenig mäandrierend in die überwiegend ackerbaulich 
genutzte Landschaft eingebettet. Flächige Gehölze sind am Rußlandmoor und nahe der 
Mündung vorhanden. Es gibt teilweise bachbegleitende Gehölzsäume. 

Das Stiftungsgebiet liegt im mittleren Abschnitt des Bachs mit einer Länge von etwa 1,7 
Kilometern und einer Breite von nur 30-40 Metern an seiner Nordseite. Es fällt überwiegend 
nach Süden hin von den Ackerrändern zum Bach hin ab. Dieser ist 1-2 Meter tief 
eingeschnitten und weist auf der Südseite naturnahe Ufergehölze auf. Das Stiftungsland wird 
dagegen überwiegend von Grünland und nur wenigen Gehölzen und Sukzessionsflächen 
geprägt. 

Die kuppige Moränenlandschaft von Schwansen wird von staunassen Lehmböden mit 
Pseudogleyen und Parabraunerden geprägt. An den Hangflächen zum Bach sind zum Teil 
etwas quellige Säume und einzelne Rieselquellen ausgebildet. Der Bach ist als Vorfluter 
vertieft und begradigt worden und unterliegt einer regelmäßigen Räumung. Etliche 
Seitengräben und Drainagen sind angeschlossen. Er weist ein großes Einzugsgebiet auf, 
das überwiegend stark ackerbaulich genutzt wird. 

Das Stiftungsgebiet liegt ungestört zwischen ausgedehnten Ackerschlägen und ist nicht 
touristisch erschlossen. 

 

 

Tabelle 4: Naturraumkulissen 

Kulisse Rechercheergebnisse  
Hauptnaturraum 70 Schleswig-Holsteinisches Hügelland D23. 
Naturraum 70101 Schwansen 
Landschaft (BFN) 70001 Angeln, Schwansen und Dänischer Wohld; Ackergeprägte offene 

Kulturlandschaft. 
 

3.2 Biodiversität: Lebensräume (Biotoptypen, LRT), wertgebende Arten und 
Populationen 

3.2.1 Biotoptypen und Lebensraumtypen 

Anmerkung: Von den 4,1 Hektar des SLEP-Gebiets wurden 2016 eigene Kartierungen 
durchgeführt. Dabei fand nur eine Überblickskartierung statt. Daten anderer Kartierungen 
(FFH, Ökokonto) wurden nicht übernommen. Die Tabellen für Biotoptypen und FFH-LRT 
sind getrennt für die jeweils verwendeten Kartierschlüssel dargestellt. 
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Das SLEP-�*�H�E�L�H�W�� �Ä�6�F�K�Z�D�V�W�U�X�P�H�U�� �$�X�³�� �Z�L�U�G�� �D�X�I�� �•�E�H�U�� �������� �Y�R�Q�� �D�U�W�H�Q�D�U�P�H�Q�� �'�D�X�H�U�J�U�•�Q�O�D�Q�G��
(GA) geprägt. Großflächig verbreitet sind Ruderalfluren mit einem Anteil von etwa 17,9%. 
Kleinflächig kommen Feldgehölze und Knicks vor.  

Keine der kartierten Biotoptypen wurden FFH-Lebensraumtypen zugeordnet.  

 

Tabelle 5: vorliegende Kartierungen: Biotop- und Lebensraumtypen 

Kartierung Quelle (Jahr) Erläuterung  
Biotoptypen Land SH (1992) Luftbildauswertung der Biotoptypen (1988-1992)  
Biotoptypen GGV Heiko Grell 

(2016) 
Kartierung der Biotoptypen im SLEP-Gebiet 
�ÄSchwastrumer Au�³. 

LRT GGV Heiko Grell 
(2016) 

Kartierung der FFH-Lebensraumtypen im SLEP-Gebiet 
�ÄSchwastrumer Au�³. 

Die Ergebnisse der Biotop- und Lebensraumtypenkartierungen sind in Karte ������ �Ä�%�H�V�W�D�Q�G��
�%�L�R�W�R�S�W�\�S�H�Q���X�Q�G���/�5�7�³���G�D�U�J�H�V�W�H�O�O�W�� 
 

Tabelle 6 a: Bestand: Biotoptypen (eigene Kartierung) 

Typ-Code Biotoptypen Fläche (ha) Anteil (%)  

HW Knicks 0,0092 0,2 

HG Feldgehölze 0,0509 1,2 

GA Artenarmes Wirtschaftsgrünland 3,3241 80,6 

RH Ruderale Gras- und Staudenfluren 0,7381 17,9 

 Summe eigene Kartierung 4,1224 100,0 

 Gesamtfläche SLEP-Gebiet 4,1224 100,0 

 

Tabelle 7b: Bestand: Biotoptypen (Übernahme anderer Daten, FFH-Kartierung) 

Typ-Code Biotoptypen Fläche (ha) Anteil (%)  

 Summe Datenübername 0,0000 0,0 

 Gesamtfläche SLEP-Gebiet 4,1224 100,0 

 

Tabelle 8a: Bestand: FFH �± Lebensraumtypen (eigene Kartierung) 

Typ-Code FFH - Lebensraumtyp Fläche (ha) Anteil (%)  

 Summe eigene Kartierung 0,0000 0,0 

 Gesamtfläche SLEP-Gebiet 4,1224 100,0 

 

Tabelle 9b: Bestand: FFH �± Lebensraumtypen (Übernahme anderer Daten, FFH-Kartierung) 

Typ-Code FFH - Lebensraumtyp Fläche (ha) Anteil (%)  

 Summe Datenübernahme 0,0000 0,0 

 Gesamtfläche SLEP-Gebiet 4,1224 100,0 

 

3.2.2 Wertgebende Arten und Populationen 

Aus �G�H�P�� �6�W�L�I�W�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W�� �ÄSchwastrumer Au�³�� �V�L�Q�G��nur wenige Vorkommen gefährdeter 
Pflanzen- und Tierarten bekannt.  
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Standorte gefährdeter Pflanzenarten sind dort feucht und teils quellig. Hervorzuheben sind 
z.B. Bitteres Schaumkraut, Wiesen-Schaumkraut, Sumpf-Hornklee, Sumpf-Vergissmeinnicht, 
Brennender Hahnenfuß, Kuckucks-Lichtnelke und Hohe Schlüsselblume. 

Bei der Raabe-Rasterkartierung sind weitere Pflanzenarten kartiert worden. Die aufgeführten 
Arten können als weitere Zielarten für die Bachuferbereiche genannt werden. Es ist jedoch 
nicht bekannt, ob es von diesen Arten im Gebiet aktuelle Vorkommen gibt. Typisch sind 
Arten des mesophilen Grünlands und der Säume sowie eine Art quelliger Standorte. Zu 
nennen sind Golddistel, Wiesen-Flockenblume, Acker-Witwenblume, Knöllchen-Steinbrech, 
Geflecktes Knabenkraut und Floh-Segge.  

Vögel des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie sind in der Region u.a. mit Rohrweihe, 
Schleiereule und Neuntöter vertreten. Die Tag- und Nachtgreife haben einen großen 
Aktionsradius und können auch im Stiftungsgebiet jagen.  

Daten zu Säugetieren liegen nicht aus dem Gebiet vor. In der Umgebung lebt die Zwerg-
Fledermaus.  

Von Amphibien- und Reptilienarten sowie von Libellen, Heuschrecken, Tagfaltern und 
Mollusken liegen keine relevanten Daten vor.  

Eine Auswahl aktueller und älterer Vorkommen wertgebender Arten sind in Tabelle 11 
zusammengestellt. Ausführliche Artenlisten enthalten die in Tabelle 10 angegebenen 
Quellen. 

 

Tabelle 10: vorliegende Kartierungen / Gutachten: wertgebende Arten und Populationen 

Kartierung/Gutachten Quelle (Jahr) Erläuterung 

Alle Arten LLUR (2016) Aktuelle Abfrage der Landesdatenbanken 
Raabe-Kartierung LLUR Abfrage von 2 Rasterpunkten 
Biotopkartierung des Landes LLUR Abfrage von Biotopen der Region 
Flora / Fauna GGV Heiko Grell 

(2016) 
SLEP-Kartierung 2016 

   

 

Tabelle 11: Auswahl wertgebender Arten 

Arten Schutzstatus Jahr des 
letzten Fundes 

Anmerkungen 

Pflanzen    

Bitteres Schaumkraut 
(Cardamine amara) 

RL-SH V 2016 Quell- und Feuchtbereiche 

Wiesen-Schaumkraut 
(Cardamine pratensis) 

RL-SH V 2016 Quell- und Feuchtbereiche 

Sumpf-Hornklee  
(Lotus pedunculatus) 

RL-SH V 2016 Quell- und Feuchtbereiche 

Sumpf-Vergissmeinnicht  
(Myosotis palustris) 

RL-SH V 2016 Quell- und Feuchtbereiche 

Hohe Schlüsselblume 
(Primula elatior) 

- 2016 Uferhang mit Gehölzen 

Brennender Hahnenfuß  
(Ranunculus flammula) 

RL-SH V 2016 Quell- und Feuchtbereiche 
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Arten Schutzstatus Jahr des 
letzten Fundes 

Anmerkungen 

Kuckucks-Lichtnelke  
(Silene flos-cuculi) 

RL-SH 3 2016 Quell- und Feuchtbereiche 

Floh-Segge  
(Carex pulicaris) 

RL-SH 1 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Golddistel 
(Carlina vulgaris) 

RL-SH 3 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Wiesen-Flockenblume  
(Centaurea jacea) 

RL-SH V 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Geflecktes Knabenkraut 
(Dactylorhiza maculata) 

RL-SH 3 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Acker-Witwenblume  
(Knautia arvensis) 

RL-SH V 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Knöllchen-Steinbrech 
(Saxifraga granulata) 

RL-SH 3 1985 Raabe-Rasterkartierung 

    
Säugetiere    

Zwerg-Fledermaus  
(Pipistrellus pipistrellus) 

FFH IV 1990 Klein Waabs 

    
Vögel    
Rohrweihe  
(Circus aeruginosus) 

VSchRL I 2001 in der weiteren Umgebung 

Schleiereule  
(Tyto alba) 

RL-SH 3 2009 in der weiteren Umgebung 

Neuntöter  
(Lanius collurio) 

VSchRL I 2010 in der weiteren Umgebung 

Eisvogel  
(Alcedo atthis) 

VSchRL I 2010 in der weiteren Umgebung 

    
Amphibien    
Laubfrosch 
(Hyla arborea) 

FFH IV 2015 in der weiteren Umgebung 

    
Reptilien    
keine relevanten Angaben    
    
Fische    
keine relevanten Angaben    
    
Weichtiere    
keine relevanten Angaben    
    
Libellen     
keine relevanten Angaben    
    
Schmetterli nge     
keine relevanten Angaben    
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Arten Schutzstatus Jahr des 
letzten Fundes 

Anmerkungen 

Heuschrecken     
keine relevanten Angaben    
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4 Leitbild 

�'�D�V�� �•�E�H�U�J�U�H�L�I�H�Q�G�H�� �/�H�L�W�E�L�O�G�� �I�•�U�� �G�D�V�� �6�W�L�I�W�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W�� �ÄSchwastrumer Au�³�� �O�H�L�W�H�W�� �V�L�F�K�� �D�X�V�� �G�H�Q��
Entwicklungszielen der Verbundachse des BVS-�6�+�� �ÄSchwastrumer Au und Bokenau�³ und 
den Angaben aus dem Landschaftsrahmenplan ab. 

Der Entwurf des Leitbildes wurde während der Erstellung des SLEPs formuliert und dann mit 
der Stiftung Naturschutz und den zuständigen Naturschutzbehörden (LLUR, UNB) 
abgestimmt. 

Das Leitbild ist im Präsens formuliert und stellt den gewünschten Zustand der Landschaft für 
einen längeren Zeitraum dar (~ 100 Jahre). 

In Übereinstimmung mit dem Leitbild des Raumes werden für die Flächen der Stiftung 
Naturschutz Entwicklungsziele formuliert, die ein Zeitfenster von etwa 10 Jahren abdecken. 

Die Entwicklungskonzepte berücksichtigen die vorhandenen Landschaftstypen und 
resultieren in konkreten, flächenbezogenen Maßnahmenvorschlägen und Projektideen. 
 

4.1 Naturschutzrechtliche Vorgaben 

Folgende Aussagen aus übergeordneten Planungen wurden bei der Formulierung 
berücksichtigt: 

Nebenverbundachse Schwastrumer Au und Bokenau:  
 
 

Weiterhin sind für die Entwicklung im Stiftungsgebiet zu berücksichtigen:  
 
Landschaftsrahmenplan III, Kreis Rendsburg-Eckenförde und Plön, KfS Kiel und Neumünster : 
 

Landschaftliche Leitbilder für Schwansen, Auswahl:  
�‡�� Durch charakteristische Knicksysteme geprägte Agrarlandschaften mit eingestreuten kleineren 

Wäldern und Kleinstrukturen wie zum Beispiel Tümpel / Kleingewässer, 

�‡�� Durchgehende Talzüge mit naturnahen Fließgewässern und begleitenden natürlichen Biotoptypen 
sowie extensiv genutzten Grünländereien und, insbesondere in den Talhangbereichen, mit 
naturnahen Wäldern, 

�‡�� Offene bis halboffene natürliche bis halbnatürliche Biotopkomplexe auf Magerstandorten (Heiden, 
Magerrasen, Staudenfluren, mesophile Grasfluren, lichte Gehölze) in enger räumlicher 
Verzahnung. 

 
Förderung der Reduktion von Nähr- und Schadstoffeinträgen in das Oberflächen- und Grundwasser. 
Verbesserung des Wasserrückhaltevermögens in geeigneten Retentionsräumen im Einzugsbereich 
der Fließgewässer. 
Schutz, Erhalt, Entwicklung und Erweiterung der landesweit erfassten, gesetzlich geschützten 
Biotope, auch außerhalb vorhandener Naturschutzgebiete. 
 
Schutz und Entwicklung der Gebiete mit besonderen ökologischen Funktionen, insbesondere auch 
der Talräume der Fließgewässer, der Gebiete mit hohem Anteil an gesetzlich geschützten Biotopen 
und sonstigen Feuchtgebieten sowie die weitgehend unzerschnittenen Landschaften. 
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Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) Schwastrumer Au: 
Eigendynamische Entwicklung zulassen / einleiten 
Durchgängigkeit herstellen 
 

 
 

Zusammenfassung der naturschutzrechtlichen Vorgaben:  
Die genannten fachlichen und naturschutzrechtlichen Vorgaben stellen die Erhaltung und die 
Entwicklung der Bäche mit naturnah ausgebildeten Randbiotopen in den Vordergrund. Das 
Entwässerungssystem soll in seiner Funktion erhalten bleiben und möglichst mit naturnahen 
Gehölzsäumen und artenreichem extensiven Grünland entwickelt werden. Dabei ist auf eine 
gute Vernetzung mit naturraumtypischen Lebensräumen der Region zu achten.  

Für wandernde Tiere und Arten der Komplexlebensräume sollen die Funktionsbeziehungen 
zwischen dem Bach und dem strukturreichen Offenland verbessert werden.  

Die Entwässerungsfunktion ist nach Möglichkeit einzuschränken und ein naturnahes 
Wasserregime wiederherzustellen. Insbesondere sollen Quellbereiche, Seggenriede und 
Hanggehölze erhalten werden. 

 

 
 

4.2 �/�H�L�W�E�L�O�G���I�•�U���G�H�Q���6�/�(�3���ÄSchwastrumer Au �³ 

Die Schwastrumer Au und die Bokenau entwässern weiterhin einen großen Bereich von 
Schwansen östlich vom Russlandmoor. Innerhalb der dortigen Verbundachse wurde der 
Verlauf der Bäche strukturell verbessert und der Mündungsbereich renaturiert. Lange 
Abschnitte wie das Stiftungsgebiet weisen eine Uferbesiedlung mit naturnahen Gehölzen 
oder extensiv genutztem Grünland auf.  

Die Wasserqualität und die Besiedlung des Baches haben sich im Zuge von Umsetzung der 
Maßnahmen nach der Wasser-Rahmen-Richtlinie durch wasserbauliche Maßnahmen, 
Rückhaltebecken, Sandfänge und naturnah entwickelte Uferabschnitte deutlich verbessert.  

Randliche Grünlandflächen werden nachhaltig extensiv bewirtschaftet und haben sich zu 
arten- �X�Q�G���E�O�•�W�H�Q�U�H�L�F�K�H�P���Ä�:�H�U�W�J�U�•�Q�O�D�Q�G�³���H�Q�W�Z�L�F�N�H�O�W���� 

Die genutzten Offenlandflächen der Stiftung Naturschutz bilden zusammen mit den 
Gehölzen und dem Bachlauf strukturreiche Komplexbiotope, die u.a. von Großvögeln wie 
Tag- und Nachtgreifen, Fledermäusen, Amphibien und Reptilien genutzt werden. Leitarten 
für den Bach sind Eisvogel, Bachneunauge und Meerforelle und für die angrenzenden 
Flächen Neuntöter, Laubfrosch und Ringelnatter. 

Das Gebiet an der Schwastrumer Au ist nicht für die Erholungsnutzung erschlossen und 
kann sich auch für scheue und seltene Arten ungestört entwickeln. 
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5 Zielkonzept 

Die Erstellung des Zielkonzepts erfolgt auf der Grundlage der in Kapitel 2.1 aufgeführten 
Einbindungen in die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse sowie dem Status quo der 
Biodiversität (Kapitel 3), der Leitbilddiskussion mit Vertretern der Stiftung Naturschutz und 
dem LLUR, den Empfehlungen der vorliegenden Gutachten (Tabelle 5 und Tabelle 10) sowie 
aufgrund der Erkenntnisse einer fachgutachterlichen Begehung des Gebiets. Neben der 
Biodiversität rücken auch die möglichen Ökosystemdienstleistungen des Stiftungslands in 
den Fokus des Konzepts. 

Die Entwicklung der Ziele und die Ableitung der Maßnahmenvorschläge erfolgt nach rein 
naturschutzfachlichen Gesichtspunkten. Die Umsetzbarkeit der Maßnahmen wird von der 
Stiftung festgestellt. Gegebenenfalls daraus resultierende Änderungen der Ziele oder 
Anpassungen der Maßnahmen müssen nachträglich eingepflegt werden. 

 

5.1 Zielkonzept Biodiversität 

In einem ersten Schritt werden untereinander gleiche oder ähnliche Zielflächen des Gebiets 
abgegrenzt und einer von acht möglichen Ziellandschaften (Zielebene 1) zugeordnet. Es 
folgt eine weitere Differenzierung der Ziele (Zielebene 2) für jede einzelne Fläche. 

Die räumliche Abgrenzung der Ziellandschaften ist in Karte 3 (Zielkonzept) dargestellt. 

Die Flächen für jeweils unterschiedliche Ziellandschaften sind in Tabelle 12 differenziert. Die 
Entwicklungsziele sind textlich beschrieben und in Tabelle 13 aufgeführt, versehen mit den 
dort vorgesehenen Ziel-Lebensraum- und �±biotoptypen sowie den artenschutzrechtlich 
relevanten Arten und weiteren spezifischen (Arten-)gilden. 

 

Das SLEP-Gebiet �Ä�6�F�K�Z�D�V�W�U�X�P�H�U���$�X�³ (SA, Nr. 239) wird nur einem Teilgebiet zugeordnet 
und diese dann weiter untergliedert. Die Beschreibungen erfolgen einzeln für den Raum und 
die darin liegenden Teilflächen. 
 

Tabelle 12: Räumliche Gliederung für das Zielkonzept  

Teilgebiet LOK_DIFF Bezeichnung des Teilgebiets  

239_01  Uferhang der Nordseite  

 239_01_01 Uferhang bei Kreuzkamp 

 239_01_02 Uferhang bei Krusenteich 

 239_01_03 Uferhang bei Haferkamp 
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5.1.1 Teilgebiet 239_01: Uferhang der Nordseite 

Teilgebiet 239_01: Uferhang der Nordseite 

Das Teilgebiet umfasst einen nur 20-50 Meter schmalen Uferrandstreifen an der Nordseite 
der Schwastrumer Au. Es handelt sich um einen zusammenhängenden etwa 1,7 Kilometer 
langen, zum Bach hin leicht abfallenden Hangabschnitt im Mittellauf der Au südwestlich von 
Schwastrum. Die schmale Fläche fällt um 4-6 Meter ab und wird von dem eingeböschten 
Bach auf der Südseite und landwirtschaftlich genutzten Flächen auf der Nordseite begrenzt. 
Der Bach ist vertieft und wird regelmäßig geräumt. Er zeigt einen leicht mäandrierenden 
Verlauf und ein schmales naturnahes Ufergehölz auf der Südseite. Auf der Nordseite reicht 
die Nutzung der Stiftungsflächen bis an den Bach und den dortigen Räumstreifen heran. 
Meist ist im Gebiet Grünland vorhanden. Die Vegetation ist hochwüchsig und stark von 
Nährstoffzeigern und Ruderalarten durchdrungen. Kleinflächig sind Feldgehölze und 
Einzelbäume im Hang sowie Gebüsche ausgebildet. Es sind überwiegend Parabraunerden 
und Pseudogleye ausgebildet. Es gibt wasserzügige und kleinflächig quellige Bereiche. 

Ziel ist es, die Stiftungsflächen am Bach als hochwertigen Komplexlebensraum und Puffer zu 
entwickeln. Dazu soll das Grünland erhalten und zu struktur-, arten- und blütenreichen 
�%�H�V�W�l�Q�G�H�Q�� �P�L�W�� �P�H�V�R�S�K�L�O�H�P�� �Ä�:�H�U�W�J�U�•�Q�O�D�Q�G�³�� �W�U�R�F�N�H�Q�H�U�� �E�L�V�� �Q�D�V�V�H�U�� �X�Q�G�� �W�H�L�Oweise quelliger 
Standorte entwickelt werden. Die Gehölze sollen erhalten und das Aufkommen von 
Gebüschen und prägenden Einzelbäumen gefördert werden, um vielfältigere Strukturen zu 
schaffen.  

Leit- und Zielarten sind Fledermäuse, Gewässer- und Offenlandvögel wie Eisvogel und 
Neuntöter sowie Grasfrosch, Erdkröte, Ringelnatter und Insekten des mesophilen Grünlands. 
Bei den Pflanzen des mesophilen Grünlands trockener bis nasser Standorte sind Wiesen-
Margerite, Wiesen-Flockenblume, Weißes Labkraut, Gemeiner Hornklee, Sumpf-Hornklee, 
Sumpf-Kratzdistel, Sumpf-Dotterblume und Mädesüß zu nennen. 

Die extensive Grünlandnutzung sollte ohne Verwendung von Spritz �± und Düngemitteln auf 
allen bewirtschaftbaren Hangflächen aufrechterhalten werden. Dies kann durch Mahd oder 
Beweidung geschehen. Um Erosionen im Hang und das Einschwemmen von Nährstoffen zu 
reduzieren, sind ein Bodenumbruch und größere Bodenstörungen zu vermeiden. Auch 
sollten Drainagen unterbrochen und an geeigneten Stellen Kleingewässer angelegt werden. 
Für eine bessere Pufferwirkung und strukturreichere Lebensräume sind bestehende Gehölze 
und Gebüsche zu erhalten. Es können weitere Bäume oder Baumreihen angelegt werden. 
Am Bachufer muss dem Wasser- und Bodenverband die Räumung des Gewässers gewährt 
werden, eine aktive Bepflanzung des Räumstreifens darf somit nicht erfolgen. 

Es können gezielte Biotopschutzmaßnahmen für Kleingewässer, Quellbereiche, Hang- und 
Ufergehölze sowie Artenschutzmaßnahmen für Säugetiere, Vögel, Amphibien, Reptilien, 
Insekten und Pflanzen durchgeführt werden. 

 
239_01 Teilgebiet: 239_01: Uferhang der Nordseite 
Lok-Diff Lokale Differenzierung Zielebene 1 Zielebene 2 Struktur 
239_01_01 Uferhang bei Kreuzkamp H GR 12 
239_01_02 Uferhang bei Krusenteich H WL 2 
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239_01_03 Uferhang bei Haferkamp H GF 12 
 

 

5.1.1.1 239_01_01, Uferhang bei Kreuzkamp  

239_01_01, Uferhang bei Kreuzkamp  
Zielebene 1:  H 
Halboffene Landschaft 

Zielebene 2:  GR 
Extensivgrünland mittlerer 
Standorte 

Struktur: 12 
mit Einzelbäumen und 
Baumgruppen  

Östlich der Straßenbrücke wird bei Kreuzkamp ein etwa 1000 Meter langer Uferabschnitt als 
Grünland genutzt. Es handelt sich um eine nach Süden exponierte offene Hangfläche an der Au. Die 
schmale und hängige Nutzfläche ist etwa 1,4 Hektar groß und wird gemäht. Zäune sind daher weder 
am Bach noch am Oberhang vorhanden. Die artenarme Vegetation ist hochwüchsig und wird von 
Ruderalarten und Nährstoffzeigern geprägt. Nahe der Brücke befindet sich ein Feldgehölz, weitere 
Gehölze sind auf der Südseite am Bach ausgebildet. Die Grünlandfläche selbst ist frei von Gehölzen 
und grenzt direkt an die Ackerlandschaft an. Im östlichen Abschnitt gibt es einen Knick und am Rand 
der Stiftungsfläche am Unterhang ein Kleingewässer. 

Ziel ist es, die hängige Grünlandfläche zu erhalten und als hochwertigen Komplexlebensraum und 
Puffer zum Bach zu entwickeln. Dazu soll das Grünland zu struktur-, arten- und blütenreichen 
�%�H�V�W�l�Q�G�H�Q���P�L�W���P�H�V�R�S�K�L�O�H�P���Ä�:�H�U�W�J�U�•�Q�O�D�Q�G�³���W�U�R�F�N�H�Q�H�U���E�L�V��frischer Standorte entwickelt werden. Um 
vielfältigere Strukturen zu schaffen, sollte das Aufkommen von Einzelbäumen und Baumgruppen 
gefördert werden. Leit- und Zielarten sind Fledermäuse, Gewässer- und Offenlandvögel wie Eisvogel 
und Neuntöter sowie Grasfrosch, Erdkröte, Ringelnatter und Insekten des mesophilen Grünlands. Bei 
den Pflanzen des mesophilen Grünlands trockener bis frischer Standorte sind Wiesen-Margerite, 
Wiesen-Flockenblume, Weißes Labkraut, Gemeiner Hornklee, Sumpf-Hornklee und Sumpf-
Kratzdistel zu nennen. 

Die extensive Grünlandnutzung sollte ohne Verwendung von Spritz �± und Düngemitteln auf dem 
südexponierten Hang bis zum Bachufer aufrechterhalten werden. Dies kann durch Mahd und/oder 
Beweidung geschehen. Um Erosionen im Hang und das Einschwemmen von Nährstoffen zu 
reduzieren sind ein Bodenumbruch und größere Bodenstörungen zu vermeiden. Bestehende 
Drainagen sollten unterbrochen werden und möglichst nicht das belastete Drainagewasser direkt in 
die Au ableiten. An geeigneten Stellen können weitere Kleingewässer angelegt werden wie das 
bestehende am Knickfuß. Für eine bessere Pufferwirkung und strukturreichere Lebensräume sind 
bestehende Gehölze und Gebüsche zu erhalten. Es können weitere Bäume oder Baumreihen 
angepflanzt werden, insbesondere als Grenze zu den Ackerflächen. Am Bachufer muss dem Wasser- 
und Bodenverband die Räumung des Gewässers gewährt werden, eine aktive Bepflanzung des 
Räumstreifens darf somit nicht erfolgen. 

Es können gezielte Biotopschutzmaßnahmen für z.B. Kleingewässer, Puffer- und Hanggehölze sowie 
Artenschutzmaßnahmen z.B. für Eisvogel, Neuntöter, Fledermäuse, Laubfrosch, Kammolch sowie 
weitere Amphibien, Reptilien, Insekten und Pflanzen durchgeführt werden. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.02 Nutzung als Mähweide 
01.02.03 Beweidung 
01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.09.03 Beseitigung von Streuauflagen, Biomassenentzug 
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01.10.01 Anlage von Baumgruppen, Einzelbäumen, Gebüschen 
01.10.09 Anlage von Knicks / Baumreihen  
04.04 Gewässerrenaturierung 
04.04.12 Eigendynamische Ausuferung, Verlagerung zulassen 
04.06.10 naturnahe Gewässerunterhaltung 
04.07 Schaffung / Erhalt von Strukturen an Gewässern 
11.01 �$�U�W�H�Q�V�F�K�X�W�]�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���Ä�6�l�X�J�H�W�L�H�U�H�³ 
11.02 �$�U�W�H�Q�V�F�K�X�W�]�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���Ä�9�|�J�H�O�³ 
11.03 �$�U�W�H�Q�V�F�K�X�W�]�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���Ä�5�H�S�W�L�O�L�H�Q�³ 
11.04 �$�U�W�H�Q�V�F�K�X�W�]�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���Ä�$�P�S�K�L�E�L�H�Q�³ 
11.06 �$�U�W�H�Q�V�F�K�X�W�]�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���³�,�Q�V�H�N�W�H�Q�³ 
11.09.07 �$�U�W�H�Q�V�F�K�X�W�]�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���Ä�3�I�O�D�Q�]�H�Q�³ 
12.01.01.05 Anlage von Kleingewässern 
12.01.04 Aufbringen von Mähgut anderer Flächen 
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Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.1.2 239_01_02, Uferhang bei Krusenteich  

239_01_02, Uferhang bei Krusenteich  
Zielebene 1:  H 
Halboffene Landschaft 

Zielebene 2:  WL 
Standortgerechter Laubwald 

Struktur: 2 
lichter Wald  

Bei Krusenteich liegt ein etwa 200 Meter langer Uferabschnitt am Bach, der nicht mehr genutzt wird. 
Es sind Gebüsche und Brombeerfluren großflächig ausgebildet. Zudem gibt es Einzelbäume und an 
der Nordostseite einen kleinen naturnahem Baumbestand mit Altgehölzen im Hang. Am Bach selbst 
sind teils Erlen und Weiden aufgewachsen. Im Räumstreifen am Bachufer siedeln keine Gehölze. 
Zwischen den Gebüschen und besonders am Unterhang ist hochwüchsige Ruderalbstände mit 
Binsen, Uferstauden und Nährstoffzeigern ausgebildet. Durch die Gehölze ist der Bachabschnitt 
halbschattig und sehr strukturreich ausgebildet.  

Ziel ist es, die hängige Sukzessions- und Gehölzfläche zu erhalten und als hochwertigen 
Komplexlebensraum und Puffer zum Bach zu entwickeln. Dazu soll das Aufkommen naturnaher und 
heterogen strukturierter Hanggehölze gefördert werden. Leit- und Zielarten sind Fledermäuse, 
Gehölzvögel wie Wespenbussard, Baumfalke, Spechte, Gewässervögel wie Eisvogel sowie 
Grasfrosch, Erdkröte, Ringelnatter und Insekten der Ufergehölze. Bei den Pflanzen sind Uferstauden 
wie Großer Baldrian, Blutweiderich, Mädesüß, Kohl-Kratzdistel, Wald-Engelwurz und Sumpf-
Kratzdistel zu nennen. 

Die Fläche sollte sich in freier Sukzession weiter zu naturnahen und standortgerechten Laubgehölzen 
entwickeln können. Bestehende Bäume sind zu belassen und der Anteil an Alt- und Totholz 
langfristig zu erhöhen. Bruchholz sollte im Bestand belassen bleiben. Nur am Bachufer muss ein 
wasserwirtschaftlicher Räumstreifen offen gehalten werden. Im flacheren Unterhang kann eine 
Verbindung zwischen den nördlich und südlich angrenzenden Grünlandflächen offen gehalten 
werden. Die Verbindung entlang des Räumstreifens kann ggf. auch beweidet werden, wenn das 
Grünland der Stiftungsflächen durch Beweidung offen gehalten werden soll.  

Es können gezielte Biotopschutzmaßnahmen für die Hanggehölze sowie Artenschutzmaßnahmen 
z.B. für Eisvogel, Fledermäuse und Pflanzen durchgeführt werden. 

Code SH 02.02.01.02 Förderung der Naturverjüngung standortgerechter heimischer 
Baumarten 

02.04.01 Erhöhung des Altholzanteils 
02.04.02 Erhöhung des Totholzanteils 
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04.04 Gewässerrenaturierung 
04.04.12 Eigendynamische Ausuferung, Verlagerung zulassen 
04.06.10 naturnahe Gewässerunterhaltung 
04.07 Schaffung / Erhalt von Strukturen an Gewässern 
11.01 �$�U�W�H�Q�V�F�K�X�W�]�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���Ä�6�l�X�J�H�W�L�H�U�H�³ 
11.02 �$�U�W�H�Q�V�F�K�X�W�]�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���Ä�9�|�J�H�O�³ 
11.03 �$�U�W�H�Q�V�F�K�X�W�]�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���Ä�5�H�S�W�L�O�L�H�Q�³ 
11.04 �$�U�W�H�Q�V�F�K�X�W�]�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���Ä�$�P�S�K�L�E�L�H�Q�³ 
11.06 �$�U�W�H�Q�V�F�K�X�W�]�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���³�,�Q�V�H�N�W�H�Q�³ 
11.09.07 �$�U�W�H�Q�V�F�K�X�W�]�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���Ä�3�I�O�D�Q�]�H�Q�³ 
 

 
Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 
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5.1.1.3 239_01_03, Uferhang bei Haferkamp  

239_01_03, Uferhang bei Haferkamp  
Zielebene 1:  H 
Halboffene Landschaft 

Zielebene 2:  GL 
Feuchtgrünland 

Struktur: 12 
mit Einzelbäumen und 
Baumgruppen  

Zwischen Krusenteich und Schwastrum wird ein etwa 500 Meter langer Uferabschnitt als Grünland 
genutzt. Es handelt sich um eine nach Südosten exponierte offene Hangfläche an der Au. Die 
schmale und hängige Nutzfläche ist etwa 1,3 Hektar groß und wird gemäht. Zäune sind daher weder 
am Bach noch am Oberhang vorhanden. Am Unterhang gibt es nasse und quellige Standorte, die 
teilweise nicht oder nur schwer befahrbar sind. Die überwiegend artenarme Vegetation ist 
hochwüchsig und wird von Ruderalarten und Nährstoffzeigern geprägt. Am wasserzügigen 
Unterhang und auf den nassen Standorten sind Waldsimse, Seggen und blütenreiche Arten des 
Feuchtgrünlands vorhanden. Auf der Südseite vom Bach ist ein naturnahes Ufergehölz ausgebildet 
und ein kleines Feldgehölz liegt südwestlich der Fläche. Die Grünlandfläche selbst ist frei von 
Gehölzen und grenzt direkt an die Ackerlandschaft an. Die Fläche wird von einer Leitungstrasse 
überspannt, die Masten stehen außerhalb der Bachniederung in den angrenzenden Ackerflächen. 

Ziel ist es, die hängige Grünlandfläche zu erhalten und als hochwertigen Komplexlebensraum und 
Puffer zum Bach zu entwickeln. Dazu soll das Grünland zu struktur-, arten- und blütenreichen 
�%�H�V�W�l�Q�G�H�Q���P�L�W���P�H�V�R�S�K�L�O�H�P���Ä�:�H�U�W�J�U�•�Q�O�D�Q�G�³���W�U�R�F�N�H�Q�H�U���E�L�V��nasser, teils quelliger Standorte entwickelt 
werden. Um vielfältigere Strukturen zu schaffen, sollte das Aufkommen von Einzelbäumen und 
Baumgruppen gefördert werden. Leit- und Zielarten sind Fledermäuse, Gewässer- und 
Offenlandvögel wie Eisvogel und Neuntöter sowie Grasfrosch, Erdkröte, Ringelnatter und Insekten 
des mesophilen Grünlands. Bei den Pflanzen des mesophilen Grünlands trockener bis nasser 
Standorte sind Wiesen-Margerite, Wiesen-Flockenblume, Weißes Labkraut, Gemeiner Hornklee, 
Sumpf-Hornklee, Sumpf-Kratzdistel, Sumpf-Dotterblume und Mädesüß zu nennen. 

Die extensive Grünlandnutzung sollte ohne Verwendung von Spritz �± und Düngemitteln auf dem 
südostexponierten Hang bis zum Bachufer inklusive der feuchten Bereiche aufrechterhalten werden. 
Dies kann durch Mahd oder Beweidung geschehen. Um Erosionen im Hang und das Einschwemmen 
von Nährstoffen zu reduzieren sind ein Bodenumbruch und größere Bodenstörungen zu vermeiden. 
Bestehende Drainagen sollten unterbrochen werden und möglichst nicht direkt das belastete 
Drainagewasser in die Au ableiten. An geeigneten Stellen können Kleingewässer angelegt werden. 
Für eine bessere Pufferwirkung und strukturreichere Lebensräume sind bestehende Gehölze und 
Gebüsche zu erhalten. Es können weitere Bäume oder Baumreihen angepflanzt werden, 
insbesondere als Grenze zu den Ackerflächen. Am Bachufer muss dem Wasser- und Bodenverband 
die Räumung des Gewässers gewährt werden, eine aktive Bepflanzung des Räumstreifens darf somit 
nicht erfolgen. 

Sinnvoll sind gezielte Biotopschutzmaßnahmen z.B. für Kleingewässer, Puffer- und Hanggehölze 
sowie Artenschutzmaßnahmen z.B. für Eisvogel, Neuntöter, Fledermäuse, Laubfrosch, Kammolch 
sowie weitere Amphibien, Reptilien, Insekten und Pflanzen durchgeführt werden. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.02 Nutzung als Mähweide 
01.02.03 Beweidung 
01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
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01.09.03 Beseitigung von Streuauflagen, Biomassenentzug 
01.10.01 Anlage von Baumgruppen, Einzelbäumen, Gebüschen 
01.10.09 Anlage von Knicks / Baumreihen  
04.01.09 Quellregeneration  
04.04 Gewässerrenaturierung 
04.04.12 Eigendynamische Ausuferung, Verlagerung zulassen 
04.06.10 naturnahe Gewässerunterhaltung 
04.07 Schaffung / Erhalt von Strukturen an Gewässern 
11.01 �$�U�W�H�Q�V�F�K�X�W�]�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���Ä�6�l�X�J�H�W�L�H�U�H�³ 
11.02 �$�U�W�H�Q�V�F�K�X�W�]�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���Ä�9�|�J�H�O�³ 
11.03 �$�U�W�H�Q�V�F�K�X�W�]�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���Ä�5�H�S�W�L�O�L�H�Q�³ 
11.04 �$�U�W�H�Q�V�F�K�X�W�]�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���Ä�$�P�S�K�L�E�L�H�Q�³ 
11.06 �$�U�W�H�Q�V�F�K�X�W�]�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���³�,�Q�V�H�N�W�H�Q�³ 
11.09.07 �$�U�W�H�Q�V�F�K�X�W�]�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���Ä�3�I�O�D�Q�]�H�Q�³ 
12.01.01.05 Anlage von Kleingewässern 
12.01.04 Aufbringen von Mähgut anderer Flächen 
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Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 
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5.2 Ziele: Landschaftstyp, Biotoptypen / -LRT, Artengilden 

Die angestrebten Ziele innerhalb des Plangebiets �Ä�6�F�K�Z�D�V�W�U�X�P�H�U�� �$�X�³ werden nach 
Landschafts- und Biotoptypen unterteilt. Es werden jeweils Arten, Artengilden, Vegetations- 
und Lebensraumtypen zugeordnet.  
 

5.2.1 Halboffene Landschaft (HO) 

�'�D�V�� �6�W�L�I�W�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W�� �Ä�6�F�K�Z�D�V�W�U�X�P�H�U�� �$�X�³�� �Z�L�U�G�� �D�X�I�� �������� �+�H�N�W�D�U�� ���a������ %) dem Projektziel der 
Halboffenlandschaft zugeordnet. Es handelt sich dabei um den gesamten Uferabschnitt des 
Bachs. Er ist mit seinen naturnahen Ufer- und Feldgehölzen in die Agrarlandschaft von 
Schwansen mit kleinen Wäldern, Knicks, Kleingewässern und Senken eingebettet.  
 

5.2.1.1 Extensivgrünland mittlerer Standorte (GR): 

Die Erhaltung und Entwicklung strukturreicher, mesophiler Grünlandbestände im Kontakt 
zum strukturreichen Bach und kleinen Gehölzen ist auf etwa 2,3 Hektar (~56,3%) im SLEP-
Gebiet vorgesehen. Es handelt sich um einen 1000 Meter lagen schmalen Uferabschnitt am 
südexponierten Hang.  

Ziel ist es, die Grünlandfläche am Bach �]�X���H�U�K�D�O�W�H�Q���X�Q�G���D�O�V���Ä�:�H�U�W�J�U�•�Q�O�D�Q�G�³���L�P���.�R�Q�W�D�N�W���]�Xm 
Bach und den dortigen Gehölzen naturschutzfachlich weiter zu entwickeln. Es soll struktur-, 
arten- und blütenreiches, mesophiles Grünland feuchter bis trockener Standorte mit 
einzelnen Kleingewässern, Gehölzen und Ufersäumen zur Schwastrumer Au entstehen. 

Durch eine angepasste, extensive Grünlandnutzung durch Mahd und/oder Beweidung sollen 
die Pflanzen des mesophilen Grünlands gefördert werden. Es entstehen Brut- und 
Nahrungslebensräume für Vogelarten und Fledermäuse sowie Habitate für Amphibien, 
Reptilien und spezifische Insektenarten. Leit- und Zielarten sind u.a. Eisvogel, Neuntöter, 
Feldlerche, Wiesenpieper, Goldammer, Gartenrotschwanz, Grasfrosch und Erdkröte.  
 

5.2.1.2 Feuchtgrünland (GF): 

Die Entwicklung von Feuchtgrünland der Halboffenlandschaft ist auf 1,3 Hektar (30,9%) 
vorgesehen. Es handelt sich um einen etwa 500 Meter lagen schmalen Uferabschnitt der 
Grünlandflächen der Stiftung Naturschutz an dem Bach in der Nähe von Schwastrum.  

Ziel ist es, die Grünlandfläche auf den trockenen bis nassen und teilweise quelligen 
Standorten zu erhalten und naturschutzfachlich im Kontakt zu dem Bach und seinen 
Ufergehölzen weiter zu entwickeln. Das Grünland soll in den lokal typischen Varianten vom 
nassen Ufer bis zu den trockenen Hangflächen �G�H�P�� �Ä�:�H�U�W�J�U�•�Q�O�D�Q�G�³�� �]�X�J�H�R�U�G�Q�H�W�� �Z�H�U�G�H�Q��
können. Seggenriede, Ufer- und Quellfluren sowie artenreiches Feuchtgrünland sind in das 
Ziel eingeschlossen.  

Leit- und Zielarten sind Fledermäuse, Gewässer- und Offenlandvögel, Amphibien, Reptilien, 
und spezifische Insektenarten. Leit- und Zielarten sind u.a. Eisvogel, Neuntöter, Feldlerche, 
Wiesenpieper, Goldammer, Gartenrotschwanz, Grasfrosch und Erdkröte. 
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5.2.1.3 Standortgerechter Laubwald (WL): 

Die Entwicklung standortgerechter Laubwälder (WL) ist für einen etwa 200 Meter langen 
Uferabschnitt vorgesehen, der ohne Nutzung einer langjährigen Sukzession unterliegt. Dort 
sind kleine Altgehölze im Hang, ältere Einzelbäume, Gebüsche und Brombeerfluren 
ausgebildet. Der Uferabschnitt ist etwa 0,5 Hektar (~12,8 %) groß und liegt zwischen den 
beiden Grünlandflächen der Stiftung Naturschutz.  

Ziel ist es, den zum Teil naturnah bestockten Gehölzstandort zu erhalten und insgesamt als 
strukturreichen Ufer-Lebensraum mit typischen Tier- und Pflanzenarten inklusive 
Waldrändern und Säumen zu entwickeln. Neben standortgerechten Laubbaumarten sollen 
langfristig typische Habitate mit Alt- und Totholz, Höhlenbäumen, Bruchholz und kleinen 
Lichtungen gefördert werden. 

Leit- und Zielarten sind Fledermäuse, Gewässer- und Gehölzvögel sowie Amphibien und 
Reptilien. Hervorzuheben sind Eisvogel, Wespenbussard, Baumfalke, Kleiber und Spechte.  
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Tabelle 13: Ziele: Landschaftstyp, Biotoptypen / -LRT, Artengilden 
 
Nr. 239, SA, Schwastrumer Au:  
Zielebene 1 
 

Zielebene 2 Ziele 
LRT / Biotoptypen 

Ziele 
Artenschutzrelevante und spezifische Arten / Artengilden 

Halboffene 
Landschaft (H) 

Extensivgrünland mittlerer 
Standorte (GR) 

Arten- und blütenreiches mesophiles 
Grünland feuchter bis trockener Flächen 
LRT 6510 Flachland-Mähwiesen 
ggf. LRT 3150 Natürliche eutrophe 
Seen mit Magnopotamion oder 
Hydrocharition  
 

Fledermäuse des Offenlands, Jagdreviere 
Neuntöter, Feldlerche, Wiesenpieper, Goldammer und 
Gartenrotschwanz. 
Tag- und Nachtgreife mit großen Aktionsradien. 
allgemein: Offenlandvögel als Brutvögel 
Laubfrosch und Kammolch in angelegten Gewässern 
Grasfrosch, Erdkröte, Ringelnatter, Waldeidechse 
Tagfalter, Heuschrecken und weitere Insekten 
blütenreicher Grünlandstandorte. 
Schwastrumer Au: Bachneunauge, Eisvogel  und 
Gebänderte Prachtlibelle 
Pflanzen des blütenreichen, mesophilen Grünlands u.a. 
Wiesen-Margerite, Wiesen-Flockenblume, Weißes 
Labkraut, Gemeiner Hornklee, Sumpf-Hornklee und Sumpf-
Kratzdistel. 

Halboffene 
Landschaft (H) 

Feuchtgrünland (GF) Arten- und blütenreiches mesophiles 
Grünland, Feuchtgrünland, Seggen- und 
binsenreiche Nasswiesen, 
LRT 6510 Flachland-Mähwiesen 
ggf. LRT 3150 Natürliche eutrophe 
Seen mit Magnopotamion oder 
Hydrocharition 
 

Fledermäuse des Offenlands, Jagdreviere 
Neuntöter, Feldlerche, Wiesenpieper, Goldammer und 
Gartenrotschwanz. 
Tag- und Nachtgreife mit großen Aktionsradien. 
allgemein: Offenlandvögel als Brutvögel 
Laubfrosch und Kammolch in angelegten Gewässern 
Grasfrosch, Erdkröte, Ringelnatter, Waldeidechse 
Tagfalter, Heuschrecken und weitere Insekten 
blütenreicher Grünlandstandorte. 
Tagfalter und Heuschrecken des Feuchtgrünlands z.B. 
Sumpfschrecke, Mädesüß-Perlmutterfalter 
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Zielebene 1 
 

Zielebene 2 Ziele 
LRT / Biotoptypen 

Ziele 
Artenschutzrelevante und spezifische Arten / Artengilden 

Blütenbesuchende Insekten 
Schwastrumer Au: Bachneunauge, Eisvogel  und 
Gebänderte Prachtlibelle. 
Pflanzenarten des Feuchtgrünlands. 
Pflanzen des blütenreichen, mesophilen Grünlands u.a. 
Wiesen-Margerite, Wiesen-Flockenblume, Weißes 
Labkraut, Gemeiner Hornklee, Sumpf-Hornklee, Sumpf-
Kratzdistel, Sumpf-Dotterblume, Großes Mädesüß, 
Wiesen-Schaumkraut, Kuckucks-Lichtnelke, Kohl-
Kratzdistel, Wald-Simse, Schlank, Sumpf- und Ufer-Segge. 

Halboffene 
Landschaft (H) 

Standortgerechter 
Laubwald (WL) 

Laubgehölze mit Eichen, Buchen, 
Hainbuchen, Eschen, Erlen und Weiden.  
LRT 9110 Hainsimsen-Buchenwald 
LRT 9130 Waldmeister-Buchenwald 
 

Wald- und Offenland-Fledermäuse  
Wespenbussard, Baumfalke, Kleiber und Spechte 
allgemein Wald- und Gehölzvögel. 
Tag- und Nachtgreife mit großen Aktionsradien. 
Totholzkäfer, Käfer und Pilze des Waldes 
Pflanzen schattiger, teils feuchter Standorte und der 
Uferfluren wie z.B. Großer Baldrian, Blutweiderich, 
Mädesüß, Kohl-Kratzdistel, Wald-Engelwurz und Sumpf-
Kratzdistel. 

Natura 2000 LRT und Arten: fett gedruckt 
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5.3 Ziele Ökosystemdienstleistungen 

Die angestrebten Ökosystemdienstleistungen des Plangebiets sind in Tabelle 14 differenziert 
nach den Landschaftstypen, dargestellt. 
 

5.3.1 Versorgungsdienstleistungen (Holz, Landwirtschaft) 

Den Flächen der Stiftung Naturschutz im Gebiet Schwastrumer Au kommt keine Bedeutung 
für die Versorgung aus der Forstwirtschaft zu. Es gibt nur kleine Flächen mit Gehölzen, auf 
denen keine Forstwirtschaft durchgeführt wird. Der Einschlag von Bruchgehölzen am Bach 
zur Erhaltung der Abflussfunktion oder anfallendes Material aus Knicks oder Einzelbäumen 
könnte als Brennholz verwendet werden. 

Erwerbsfischerei hat für das Gebiet keine Bedeutung und findet nicht statt.  

Landwirtschaftliche Produkte werden in Form von Mahdgut und ggf. von weidenden 
Haustieren (Rinder, Schafe, Pferde) auf den Teilflächen mit Grünlandnutzung im SLEP-
Gebiet erzeugt. Es handelt sich um hochwertiges Mahdgut ungedüngter naturnaher Flächen, 
ggf. um Fleisch und andere Tierprodukte (Fell, Leder) der extensiv gehaltenen Weidetiere. 
Die landwirtschaftlichen Produkte werden in hoher Güte ohne den Einsatz von Kunstdünger 
und Pflanzenschutzmitteln oder anderen Pestizide auf den Flächen der Stiftung Naturschutz 
produziert.  

 

5.3.2 Regulationsdienstleistungen (Klima, Wasserretention etc.) 

Der Erhalt und die Förderung der ökologischen Integrität wirken sich auf die Indikatoren der 
�5�H�J�X�O�D�W�L�R�Q�V�G�L�H�Q�V�W�O�H�L�V�W�X�Q�J�H�Q�� �L�P�� �J�H�V�D�P�W�H�Q�� �6�W�L�I�W�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W�� �Ä�6�F�K�Z�D�V�W�U�X�P�H�U�� �$�X�³�� �S�R�V�L�W�L�Y�� �D�X�V����
Hervorzuheben sind die Wasserrückhaltung sowie die Nährstoffregulierung für die Au.  

Flächen mit vermindertem Oberflächenabfluss können zu einer verbesserten lokalen Bildung 
von Grundwasser führen. Für den Bach und die Wasserqualität sind insbesondere die 
Hangflächen, auf denen weder Dünger noch Spritzmittel verwendet werden und auf denen 
kein Bodenumbruch stattfindet, von besonderer Bedeutung. 

Die naturnahen und extensiv genutzten Grünlandflächen sowie die ungenutzten Gehölze und 
Brachen entlang der Schwastrumer Au dienen der Regulierung von Luft- und 
Wasserverhältnissen und haben eine insgesamt ausgleichende Funktion auf das Klima. 

 

5.3.3 Kulturelle Dienstleistungen (Bildung, Naherholung, Inspiration) 

Das Gebiet weist insgesamt eine hohe Ästhetik auf. Vom Rand des schmalen Bachtals 
ergeben sich weite Blickbezüge in die offene Landschaft. Den Grünland- und Gehölzflächen 
der Stiftung Naturschutz kommt ein hoher ästhetischer und landschaftlicher Wert zu.  

Das Gebiet dient der Erhaltung und Weiterentwicklung der traditionellen Kulturlandschaft u.a. 
mit extensiv genutzten Mahd- und ggf. Weideflächen sowie der Erhaltung von 
Hanggehölzen. Kulturbiotope wie arten- �X�Q�G�� �E�O�•�W�H�Q�U�H�L�F�K�H�V�� �Ä�:�H�U�W�J�U�•�Q�O�D�Q�G�³�� �Q�D�V�V�H�U�� �E�L�V��
trockener Standorte unterliegen einer gesonderten Pflege zum Erhalt dieser Kulturformen. 
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Tabelle 14: Ziele - Ökosystemdienstleistungen 

Ziel 
Landschaftstyp 

Ziel 
Versorgungsdienstleistungen 

Ziel 
Regulationsdienstleistungen 

Ziel 
Kulturelle Dienstleistungen 

Halboffene 
Landschaft 

Extensivgrünland 
mittlerer Standorte 

�x Produktion hochwertiger 
Tierprodukte (Fleisch, Leder, 
Fell, Wolle)  

�x Produktion hochwertigen 
Mahdguts 

�x Jagderträge 

�x Bienenweide 

�x Lokale Klimaregulierung 

�x Grundwasserneubildung 

�x Luftqualitätsregulierung 

�x Nährstoffregulierung 

�x Wasserreinigung 

�x Wasserrückhaltung 

�x CO2-Senke  
 

�x Landschaftsästhetik und 
Inspiration: 
Hoch durch naturnahes Relief 
mit naturnahem 
mäandrierenden Bachlauf in 
einem schmalen Kerbtal. Weite 
Blickbezüge in die Landschaft. 

�x Erholung und Tourismus: 
Isoliertes und beruhigtes Gebiet 
ohne Bedeutung für Besucher. 

�x Bildung: 
Für interne Fortbildung und 
fachspezifisch von Bedeutung. 

�x Intrinsischer Wert der 
Biodiversität: 
Vorkommen spezifischer, teils 
gefährdeter Tier- und 
Pflanzenarten des mesophilen 
Feucht- und Magergrünlands, 
sowie Gehölzen, Quellfluren 
Bächen und Kleingewässern. 

Halboffene 
Landschaft 

Feuchtgrünland 

Halboffene 
Landschaft 

Standortgerechter 
Laubwald 

�x Jagderträge 

�x Bienenweide 

 



Maßnahmenkatalog 

GGV / Heiko Grell 2016 25 

6 Maßnahmenkatalog 

Die Maßnahmen wurden bereits in Kapitel 5. abgehandelt und es wurde zu jeder einzelnen 
Teilfläche ein Maßnahmenkatalog erstellt. 
 
Tabelle 15: Maßnahmen 
Siehe Maßnahmenkatalog für jede einzelne Teilfläche. 
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7 Projektideen 

 

Die folgende Liste enthält einige Projektideen, die im Folgenden weiter ausgeführt und 
für das Gebiet Schwastrumer Au lokal differenziert werden. 
1. Förderung von Fledermäusen 
2. Förderung spezifischer Vogelarten wie den Eisvogel 
3. Gewässerneuanlagen für Libellen und Amphibien 
4. Wiederansiedlung und Ausbreitung charakteristischer Pflanzenarten 
5. Förderung der lokal typischen Fischarten wie dem Bachneunauge 
6. Beweidung im gesamten Talraum 
7. Wald-Neubildung 
 

 
7.1 Förderung von Fledermäusen 
In dem Stiftungsgebiet können an der Schwastrumer Au verschiedene Fledermausarten 
direkt und indirekt gefördert werden. Die naturnah bestockten Hanggehölze, die Ufergehölze 
am Bach und die Knicks mit breitkronigen Eichen sind strukturreich zu entwickeln, um 
natürliche Quartiere zu begünstigen. Alle alten und breitkronigen Bäume sind zu erhalten. 
Zudem könnten Kastenreviere für verschiedene Arten eingerichtet werden. Die extensiv 
genutzten Weideflächen am Bach dienen als Nahrungslebensräume mit stabilem 
Futterangebot und können bei hoher Futter-Attraktivität auch von Fledermäusen der 
Siedlungsbereiche angrenzender Dörfer angeflogen werden.  
 
7.2 Förderung spezifischer Vogelarten wie den Eisvogel 
Die Schwastrumer Au wird u.a. als Lebensraum vom Eisvogel genutzt. Es gibt in der Region 
bereits Projekt mit Unterstützung der UNB, bei denen Nahrungsgewässer und Bruthabitate 
neu geschaffen werden. Diese Maßnahmen könnten durch weitere Brutwände, insbesondere 
aber durch stehen gelassene Wurzelteller im Bereich der Schwastrumer Au und ggf. durch 
weitere Nahrungsgewässer entlang der Au, unterstützt werden.  
 
7.3 Gewässerneuanlagen für Libellen und Amphibien 
Außerhalb vom Stiftungsgebiet wurden bereits Kleingewässer neu angelegt oder bestehende 
Gewässer restauriert. Viele Potenziale sind in der reliefreichen Landschaft noch nicht 
ausgeschöpft. Libellen und Amphibien sind auf jeweils geeignete Gewässer angewiesen. 
Durch die Anlage von Kleingewässern an geeigneten Senken könnten im Gebiet die lokalen 
Bestände von Amphibien, Libellen und Wasserkäfern sowie von Wasserpflanzen gefördert 
werden. Insbesondere Laubfrosch und Kammolch sollten dadurch gefördert werden.  
 
7.4 Wiederansiedlung und Ausbreitung charakteristischer Pflanzenarten 
Viele Bestände der Grünlandflächen im SLEP-Gebiet sind blütenarm und floristisch verarmt. 
Das gilt für alle Flächen mit intensiver Vornutzung und guter Nährstoffversorgung. Durch die 
extensive Nutzung verbessern sich zwar die standörtlichen Bedingungen, viele Arten haben 
aber Schwierigkeiten diese Standorte zu erreichen oder wieder zu besiedeln. Bei kleinen 
Restbeständen seltener Arten ist das Ausbreitungspotenzial nur gering. Es sollte daher 
überprüft werden, ob einige Grünlandflächen durch eine gezielte Ansiedlung einzelner Arten 
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oder eine Mahdgutübertragung von geeigneten Spenderflächen angereichert und damit die 
Arten des mesophilen Grünlands gefördert werden können. Hervorzuheben sind Arten des 
mesophilen Grünlands nasser bis trockener Standorte und nährstoffarmer Sümpfe. Als 
Beispiele seien folgende Arten genannt: Hohe Schlüsselblume, Golddistel, Wiesen-
Flockenblume, Geflecktes Knabenkraut, Acker-Witwenblume und Knöllchen-Steinbrech. 
 
7.5 Förderung der lokal typischen Fischarten wie dem Bachneunauge 
Der Bach wird regelmäßig geräumt und ist strukturell verarmt. Maßnahmen zur Förderung 
der natürlichen Struktur und einer naturnahen Besiedlung sollen gefördert werden. Dabei 
könnte die Bachsohle angehoben und eine eigendynamische Auskolkung an den Ufern 
zugelassen werden. Es besteht in der Schwastrumer Au ein Besiedungspotenzial für das 
Bachneunauge einer FFH-Art und ggf. für weitere Fließgewässerarten. Maßnahmen zur 
Unterstützung der heimischen Fischarten inklusive der FFH-Arten, zur Verbesserung der 
Durchgängigkeit und der Habitatqualität wie Struktur und Wassergüte sollten gefördert 
werden. 
 
7.6 Beweidung im gesamten Talraum 
Die Flächen der Stiftung Naturschutz bestehen überwiegend aus Grünland auf trittfestem, 
mineralischem Boden, das auch extensiv beweidet werden könnte. Im Gegensatz zur Mahd 
würden dann auch Säume, Quellbereiche, Hänge und Gewässerufer durch die Nutzung 
gepflegt werden können. Die Reduzierung der hochwüchsigen, jährlich aufwachsenden 
Biomasse und das Zurückdrängen von Ruderalarten und Nährstoffzeigern sind durch eine 
Beweidung besser zu gewährleisten. Die Anlage von Gewässern und das Aufnehmen von 
Drainagen wären bei einer Beweidung deutlich besser in die Nutzung der Flächen zu 
integrieren. Zudem würde die Bodenstruktur vielfältiger und die standörtliche Heterogenität 
gefördert werden. Bei einer Weidenutzung könnten beide Grünlandflächen über die in der 
Mitte gelegene Brache (239_01_02) miteinander verbunden werden. Die Flächen sollten 
dann an den Außengrenzen abgezäunt und im Sommerhalbjahr mit möglichst robusten 
Rindern beweidet werden. Die Zuwegung könnte von der Straße aus im Westen oder (je 
nach Pächter) von der Ackerseite am Oberhang erfolgen. 
 
7.7 Wald-Neubildung 
Auf den schmalen Hangflächen nördlich der Schwastrumer Au ist die Erhaltung und 
Entwicklung des Grünlands vorgesehen. Kann im Rahmen der Umsetzung von Maßnahmen 
der WRRL eine Räumung des Fließgewässers vollständig unterbleiben, könnten auch 
nördlich des Bachlaufs standortstypische Wälder entwickelt werden. Die Rücknahme der 
Nutzung als Grünland und die Entwicklung naturnaher Gehölze sind jedoch nur auf langen 
und zusammenhängenden Abschnitten des renaturierten Bachs sinnvoll. Es soll vermieden 
werden, dass hochwertige Offenlandflächen von Gehölzparzellen unterbrochen werden.  
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8 Monitoring-Vorschläge 

Die Entwicklung folgender Arten und Lebensräume sollte im Rahmen des Monitoring 
verfolgt werden: 
�x Entwicklung spezifischer Pflanzenarten des Feucht- und Magergrünlands 

�x Entwicklung der Vogelbesiedlung entlang der Schwastrumer Au 
�x Entwicklung von Amphibien und Reptilien im Talraum. 

�x Entwicklung von Heuschrecken, Tagfaltern und Libellen im Talraum  
 

 
 

9 Zusammenfassung 

Für die Flächen der Stiftung Naturschu�W�]�� �L�P�� �6�W�L�I�W�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W�� �ÄSchwastrumer Au�³�� �Z�X�U�G�H�� �H�L�Q��
Leitbild erstellt, das die naturräumlichen Potenziale des Gebiets mit überwiegender 
Grünlandnutzung im Kontakt zu dem Bach mit naturnaher Gehölzbesiedlung und die 
recherchierten naturschutzrechtlichen Vorgaben für die Teilflächen des Stiftungsgebiets 
integriert.  

Für die Flächen der Stiftung Naturschutz wurden Entwicklungsziele für die Tier- und 
Pflanzenarten sowie ihre Lebensräume erarbeitet und entsprechende Maßnahmen 
vorgeschlagen. Es wurden die Grundlagen aus dem Biotopverbund, die WRRL und die 
wasserwirtschaftlichen Erfordernisse berücksichtigt. 

Entlang der Schwastrumer Au ist eine großflächige Grünlandnutzung vorgesehen. Die 
Flächen sollen als naturnah entwickelte Pufferflächen auch zum Schutz des Fließgewässers 
dienen. Insbesondere sollen dort die Wasserqualität und die Gewässerstruktur verbessert 
werden.  

Die Grünlandflächen der Hangflächen können ohne Verwendung von Dünge- und 
Spritzmitteln gemäht oder beweidet werden. Zudem sollten Drainagen unterbrochen und 
Kleingewässer angelegt werden. Die Kleingewässer können zur Vorklärung von 
Drainagewasser beitragen. Ziel und Leitarten für das Gebiet sind Eisvogel und Neuntöter, 
Tag- und Nachtgreife sowie Amphibien und Reptilien wie die Ringelnatter. Laubfrosch und 
Kammolch könnten sich in neu angelegten Gewässern ansiedeln. Der Bach sollte für das 
Bachneunauge und andere typische Gewässerarten wie die Gebänderte Prachtlibelle 
aufgewertet werden. Sohlanhebungen, eigendynamische Strukturveränderungen sowie eine 
reduzierte Gewässerunterhaltung sollten überprüft und in Betrachtung gezogen werden. 

Hanggehölze und neu aufkommende Einzelbäume und Gehölzgruppen sind ohne Nutzung 
zu strukturreichen Altgehölzen zu entwickeln. 

 
 

Anhang 

Karte 1: Naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse 
Karte 2: Bestand �± Biotoptypen / Lebensraumtypen 
Karte 3: Zielkonzept / Maßnahmenvorschläge 
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Unterteilung des Gebiets mit Num merierung 
 

 
 
239_01_01 Uferhang bei Kreuzkamp 
239_01_02 Uferhang bei Krusenteich 
239_02_01 Uferhang bei Haferkamp 
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SLEP-Zielebenen mit Erläuterungen 
Stand 15.11.2018 

 

Um das �.�D�S�L�W�H�O�� ���� �Ä�=�L�H�O�N�R�Q�]�H�S�W�³�� besser verstehen zu können, werden die SLEP-Zielebenen 
nachfolgend näher erläutert. 

Die Zielebenen bilden das Entwicklungsziel für den betrachteten Landschaftsausschnitt ab. Während die 
Zielebene 1  das Entwicklungsziel für einen größeren, zusammenhängenden Landschaftsausschnitt an-
gibt, werden in der Zielebene 2  nur Flächen zusammengefasst, die einen konkreten, in sich homogenen 
Landschaftsausschnitt verkörpern. Damit können sich in der Zielebene 1 ein bis mehrere Landschafts-
ausschnitte mit der gleichen oder mit verschiedenen Zielen der Zielebene 2 befinden. 

Die Zielebenen 1 und 2 können voneinander entkoppelt verwendet werden. Bei der Zuordnung der Ziel-
ebene 1 entscheidet der erlebbare Landschaftseindruck am Ort unter Berücksichtigung umgebender, ggf. 
nicht von der Stiftung Naturschutz verwalteter Flächen. Somit wird z.B. ein kleines Waldstück, Zielebene 
�����Ä�%�X�F�K�H�Q�Z�D�O�G�³�����L�Q���H�L�Q�H�U���Y�R�Q���*�U�•�Q�O�D�Q�G���X�Q�G���.�Q�L�F�N�V���G�R�P�L�Q�L�H�U�W�H�Q���8�P�J�H�E�X�Q�J���L�Q���G�L�H���=�L�H�O�H�E�H�Q�H�������Ä�+�D�O�E�R�I�I�H�Q�H��
�/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�³�� �H�L�Q�J�H�R�U�G�Q�H�W���� �V�H�O�E�V�W�� �Z�H�Q�Q�� �H�V�� �V�L�F�K�� �E�H�L�� �G�H�Q�� �X�P�J�H�E�H�Q�G�H�Q�� �)�O�l�F�K�H�Q�� �Q�L�F�K�W�� �X�P�� �6�W�L�I�W�X�Q�J�V�O�D�Q�G��
handelt. 

Erst die lokale Differenzierung (Lok_Diff)  umfasst als kleinste Einheit jene in sich homogene Flächen, 
die sich durch gleiche Ziele und Maßnahmen von anderen abgrenzen lassen. Das bedeutet einerseits, 
dass räumlich getrennte Flächen der gleichen Lok_Diff zugeordnet werden, wenn sie sich hinsichtlich 
ihrer Ziele in Zielebene 1 und 2 sowie hinsichtlich ihrer Maßnahmen nicht unterscheiden, und 
andererseits, dass Flächen trotz gleicher Zielsetzung aufgrund unterschiedlicher Maßnahmen  in mehrere 
Lok_Diffs unterteilt werden.  

Ein wichtiges Instrument sind ferner die Struktur-IDs , durch die sich die Lok-Diffs näher beschreiben 
lassen. Liegen z.B. im dem Buchenwald Kleingewässer oder kleine Offenflächen, wird dies durch die 
Strukturen �Ä�P�L�W���*�H�Z�l�V�V�H�U�³�� �R�G�H�U�� �Ä�O�L�F�K�W�H�U�� �:�D�O�G�³���E�H�V�F�K�U�L�H�E�H�Q�� Es lassen sich also einer Lok_Diff mehrere 
Struktur-IDs zuordnen. In diesem Fall sollte der Geltungsbereich der Strukturen im Text für weitere 
planerische Rückschlüsse erklärt werden. Eine Ausweisung solcher Bereiche als separate Lok_Diff ist 
nur dann sinnvoll, wenn dies mit einem planerischen Mehrwert einhergeht (Redundanz). Dies ist im 
Zweifel mit dem zuständigen Flächenmanager gemeinsam zu erörtern. 

Soweit nachfolgend Kürzel bei eindeutiger Zuordenbarkeit verwendet werden, entsprechen sie den 
Kürzeln des Biotoptypenschlüssels in der 4. Fassung (Stand: April 2018). 

Die Erläuterungen zu den Zielebenen wurden maßgeblic h im Auftrag der SNSH vom Planungsbüro 
PLANULA aus Hamburg erarbeitet. 
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Liste der Zielebenen 

Zielebene 1 Ziel_1  Thema Zielebene 2 Ziel_2 

Auenlandschaft A  Gewässer eutrophes naturnahes stilles Gewässer SE 

Binnendünen B    naturnahe Aue SN 

Gewässerlandschaft S    Naturnahes Fließgewässer SF 

Halboffene Landschaft H    
Oligo-bis mesothrophes naturnahes 
Gewässer SO 

Küstenlandschaft K    Röhricht/Ried SR 

Moorlandschaft M    Stauteich ST 

Ästuar E   Verlandungsbereich SV 

Offene Landschaft O  Küste | Düne Küstendünen KD 

Siedlungsbiotope Z    Lagune KL 

Wald-/Gehölzlandschaft W   Salzgrünland KG 

     Steilküste KK 

     Strand KS 

     Wanderdüne KW 

     rohbodenreiche Sanddüne RS 

   Heide Feuchtheide HE 

     Heide/Magerrasen  HM 

Struktur S_ID  Moor Moorwald MW 

   naturnahes Moor MN 

dichter Wald 1  Grünland Extensivgrünland mittlerer Standorte GR 

lichter Wald 2    Feuchtgrünland GF 

bewirtschafteter Wald 3    gehölzreiches Halboffenland GE 

beweideter Wald 4    Streuwiese GW 

bewaldet 5  

Gebüsch | 
Wald Auwald WA 

mit Gewässer 6    Buchenwald WB 

ohne Gewässer 7    Eichenwald WE 

gebüschreich 8    Feuchtgebüsch WF 

heide- und magerrasengeprägt 9    Hudewald WH 

mit Knicks 10    Kratt/Niederwald WK 

ohne Knicks 11    Laub-/Nadelmischwald WM 
Einzelbäume oder 
Baumgruppen 12    Schlucht- und Hangmischwald WT 
ohne Gehölze und hohe 
Strukturen 13    Standortgerechter Laubwald WL 

strukturreich 14    Sumpf-/Bruchwald WS 

mit Gräben und Grüppen 15  Sonstiges Kleingärten ZG 

mit offenen Bodenstellen 16    Naturschutzacker ZA 

     Sonstige Siedlungsflächen ZS 

     Streuobstwiese ZO 
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Zielebene 1: 

Auenlandschaft 
IdR �G�L�H�� �$�X�H�� �Y�R�Q�� �)�O�•�V�V�H�Q�� ���•�� ���� �P�� �*�H�Z�l�V�V�H�U�E�U�H�L�W�H���� �X�Q�G�� �6�W�U�|�P�H�Q�����L�Q�N�O�����6�•�‰�Z�D�V�V�H�U-Tidebereiche der Elbe 
und Eider), Aue = abzulesen aus Bodenkarten (Auenböden) und der Geländemorphologie (Hangkanten), 
keine zwingende regelmäßige Überflutung des Standorts erforderlich. Für eine Zuordnung ist die Natur-
nähe und Realisierbarkeit von Maßnahmen entscheidend (z.B. bei nicht mehr benötigten Sommer-
deichen, die geschliffen werden könnten). Durch massive Landesschutzdeiche abgeschnittene (ehe-
malige) Auenbereiche, z.B. an Eider und Elbe, fallen nicht unter die Auenlandschaft (idR dann zur 
Offenen oder Halboffenen Landschaft gehörig). 

Binnendünen 

Durch Windeinfluss gebildete Sandaufhäufungen, einschließlich der Dünentäler, im Binnenland. 

Gewässerlandschaft 
Süßwasser, keine Lagunen/Strandseen. IdR ab 5 ha Wasserfläche oder im Komplex mehrerer Teiche 
�Y�R�Q���]�X�V�D�P�P�H�Q���•�������K�D���:�D�V�V�H�U�I�O�l�F�K�H�����D�X�F�K���6�H�H�X�I�H�U�����+�D�O�E�L�Q�V�H�O�Q�����D�Q�J�U�H�Q�]�H�Q�G�H���%�U�•�F�K�H���R�G�H�U���5�|�K�U�L�F�K�W�H������ 

Halboffene Landschaft 

Von frei überschaubaren Flächen (Grünland, Sümpfe, Röhrichte, Heiden, Trockenrasen etc.) bestimmte 
Landschaft außerhalb der größeren Gewässer, Auen, Moore, Binnendünen und Küsten, in denen 
Gehölze das erlebbare Bild erkennbar prägen. Charakteristisch ist hier der kleinräumige Wechsel aus 
Offenland und Gehölzen bzw. Gehölzgruppen. Zur Beurteilung dient nicht eine einzelne Stiftungsfläche, 
sondern die erlebbare Landschaft am Standort. Typisch: z.B. Halboffene Weidelandschaft der 
�*�H�H�V�W���|�V�W�O�L�F�K�H�V���+�•�J�H�O�O�D�Q�G�������Ä�Z�L�O�G�H���:�H�L�G�H�Q�³�����%�D�X�H�U�Q�Z�D�O�G�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�H�Q�����.�Q�L�Fklandschaften. 

Küstenlandschaft 
Von der Meeresdynamik der Nord-/Ostsee und/oder Salz- oder Brackwasser beeinflusste Küstenbiotope 
(auch Küstendünen, Strandwälle, Kliffs, Höftländer, etc.)  ohne Süßwasser-Tidebereiche der Elbe und 
Eider (s. Auenlandschaft).  
 
Moorlandschaft 

Hoch- und Übergangsmoore (M), Voraussetzung: Organischer Boden (idR Hoch- und Anmoor), auch im 
Komplex mit weiteren Biotoptypen der Moorrandbereiche (z.B. NS, NR, WB). Niedermoore sind idR einer 
anderen Ziellandschaft zuzuordnen. 

Ästuar 

Überwiegend ungenutzter, naturnaher Biotopkomplex der ins Meer mündenden Flüsse mit regelmäßigem 
Brackwasser- und an der Nordsee auch Tideeinfluss. Prägend ist eine enge Verzahnung des 
Wasserkörpers mit den Ufer- und Überschwemmungsbereichen inkl. Brackwasser-Röhrichte, Ufer-
staudenfluren, Priele, Watten, Pionierfluren, Salz- und Auengrünland, Auengebüsche sowie Auwälder 
(LRT 1130). Vor allem im Deichvorland. 

Offene Landschaft 
Von frei überschaubaren Flächen (Grünland, Sümpfe, Röhrichte, Heiden, Trockenrasen etc.) bestimmte 
Landschaft außerhalb der größeren Gewässer, Auen, Moore, Dünen und Küsten, in der Gehölze das 
erlebbare Bild nicht prägen, sondern der freie Blick das Bild bestimmt. Zur Beurteilung dient nicht eine 
einzelne Stiftungsfläche, sondern die erlebbare Landschaft am Standort. 

Typisch: z.B. Weidelandschaft und Wiesenvogel-Schutzgebiete der Marsch. 

Siedlungsbiotope 
Biotope im Siedlungsbereich (S). 

Wald-/Gehölzlandschaft 

Wälder und flächenhaft dichte Gebüsche, nicht in Mooren, nicht auf Binnendünen, nicht an Küsten sowie 
�Q�L�F�K�W���L�Q���$�X�H�Q���Y�R�Q���)�O�•�V�V�H�Q�����•�������P���*�H�Z�l�V�V�H�U�E�U�H�L�W�H�����X�Q�G���6�W�U�|�P�H�Q�� 



SLEP-Zielebenen mit Erläuterungen 2018 Seite 4      

Zielebene 2: 

Gewässer  

Eutrophes naturnahes stilles Gewässer 

Eutrophe Stillgewässer wie Weiher oder Seen (FSe)  (ohne wiederkehrende Kleingewässerstrukturen). 

Naturnahe Aue 

Naturnahe Biotope (Röhrichte, Gebüsche, Altarme, Kleingewässer, Feucht-/Nassgrünland, Sümpfe) in 
der Aue von Flüssen und Strömen (= alles was nicht Wald ist). 

Naturnahes Fließgewässer 

Bach (FB),Fluss (FF) und naturnahe lineare Gewässer (FL)  

Oligo- bis mesotrophes naturnahes Gewässer 

Oligotrophe Stillgewässer (FSo) und Oligo- bis mesotrophe Stillgewässer (FSm, FSi). 

Röhricht/Ried 

Landröhrichte (NR) und Niedermoore, Sümpfe (NS) sowohl gehölzreiche als auch gehölzarme 
Ausprägungen. IdR ohne oder in Komplexen mit nur geringen Anteilen an landwirtschaftlich genutzten 
Flächen. 

Stauteich 

Künstlich angestaute und ablassbare Stillgewässer, z.B. Fischteiche (FXt).  

Verlandungsbereich 

Großflächige Verlandungsbereiche, z.B. ausgedehnte Schilfgürtel an Seen. 

 

Küste | Düne 

Küstendünen 

Küstendünen (KD, KH) inkl. Dünentäler (KP, KM), ohne Wanderdüne (KDm). 

Lagune 

Strandsee (KSe), nur an der Ostsee. 

Salzgrünland 

Salzgrünland der Nordsee und Ostsee (KN, KO) sowie brackwasserbeeinflusstes Grünland (KG) 
außerhalb der Ästuare . 

Steilküste 

Fels- und Steilküste / Kliffs der Nord- und Ostsee (XKf, XKh, XKn, XKo). 

Strand 

Strände (KS) ohne Strandsee (KSe). 

Wanderdüne 

Wanderdüne- (KDm)  

Rohbodenreiche Sanddüne 
Binnendünen (TB,XB) 

 



SLEP-Zielebenen mit Erläuterungen 2018 Seite 5      

Heide 

Feuchtheide 

Feuchtheiden (TF) außerhalb oder allenfalls im Randbereich von Mooren, für deren Erhalt eine 
regelmäßige Nutzung erforderlich ist. 

Heide/Magerrasen 

Weithin offene Zwergstrauchheiden (TH), Trocken- und Magerrasen (TR) 

 

Moor 

Moorwald 

Birkenmoorwälder und andere torfmoosreiche baumbestandene Moorstadien (MW) LRT 91D0. 

Naturnahes Moor 

Hoch- und Übergangsmoore mit Moorheidestadien (MH), naturnahe Moorstadien (MS) sowie Moor-
Regenerationskomplexe (MR), ohne Moorwälder (MW), für deren Erhalt keine Nutzung erforderlich ist. Im 
Komplex können auch weitere Biotoptypen der Moorrandbereiche (z.B. NS, NR, WB, wiedervernässtes 
(Nieder-)Moorgrünland) in das naturnahe Moor miteinbezogen werden. 

 

Grünland 

Extensivgrünland mittlerer Standorte 

Weithin offenes, extensiv genutztes Mesophiles Grünland trockener, frischer und mäßig feuchter 
Standorte (GM)mit das Landschaftsbild prägenden Gehölzen mit einer Deckung ca. <30%. Bei 
gehölzreichen Ausprägungen ist der Eindruck, dass es landwirtschaftlich genutzte Flächen sind, noch 
deutlich wahrnehmbar. 

Feuchtgrünland 

Weithin offenes Artenreiches Feuchtgrünland (GF) und Seggen- und binsenreiches Nasswiesen (GN) mit 
allenfalls einzelnen, das Landschaftsbild nicht bestimmenden Gehölzen. 

Gehölzreiches Halboffenland 

Halboffenes, meist sehr extensiv genutztes Mesophiles Grünland trockener, frischer und mäßig feuchter 
Standorte (GM), Artenreiches Feuchtgrünland (GF), Seggen- und binsenreiches Nasswiesen (GN) mit 
das Landschaftsbild prägenden Gehölzen mit einer Deckung �•30%. Die Gehölze sind soweit prägend, 
dass man bei Grünland nicht mehr den Eindruck hat vor landwirtschaftlich genutzten Flächen zu stehen 
��� ���³�:�L�O�G�Q�L�V�³������metastabile Sukzessionsflächen, daher auch häufig eng verzahnt mit Ruderalfluren, 
Röhrichten oder Staudensümpfen. 

Streuwiese 

Durch einschürige, späte Mahd oder Mulchmahd geprägte Wiesen idR auf Niedermoorstandorten,  sowie 
unregelmäßig genutzte Flächen. 

 

Gebüsch | Wald 

Auwald 

Au- und Quellwald (WA, WQ), LRT 91E0/91F0 in der Aue von Bächen, Flüssen und Strömen. 
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Buchenwald 

Laubmischwald, idR Buche >50% in der ersten Baumschicht, LRT 9110/9120/9130. 

Eichenwald 

Laubmischwald, von Eichen geprägt/dominiert, inkl. Eichen-Kiefernwald (WLk), LRT 9160/9190. 

Feuchtgebüsch 

Flächenhafte Strauchbestände (idR Weiden) auf feuchten/nassen mineralischen Standorten außerhalb 
der Auen, Moore (M) und Binnendünen (TB). Langfristiges Ziel im Sinne des Leitbildes sollte einer der 
vorgenannten Wälder sein. Für einige Jahrzehnte sind Feuchtgebüsche als Zwischenziele im Zeitraum 
der Zielplanung jedoch möglich. 

Hudewald 

Durch ehemalige Weidenutzung geprägte, lichte und breitkronige Eichen- oder Buchenbestände  sowie 
Waldweide. 

Kratt/Niederwald 

Durch Niederwaldnutzung geprägte Wälder (.wn) bzw. Eichenkratt (WLt). 

Laub-/Nadelmischwald 

Laub-/Nadelmischwald mit Nadelholz >30% in der ersten Baumschicht (nur aus Artenschutzgründen, kein 
LRT), ohne Eichen-Kiefernwald. Langfristiges Ziel im Sinne des Leitbildes sollte einer der vorgenannten 
Wälder sein. Für einige Jahrzehnte sind Laub-/Nadelmischwälder als Zwischenziele im Zeitraum der 
Zielplanung jedoch möglich. 

Schlucht- und Hangmischwald 

Meist in Steillagen oder engen Schluchten gelegene Laubmischwälder (WMs), LRT 9180. 

Standortgerechter Laubwald 

Für alle Fälle vorgesehen, in denen derzeit keine oder standortfremde bzw. nicht heimische Gehölze 
stehen und aufgrund unklarer Standortverhältnisse nicht bestimmt werden kann, welcher der o.g. 
Waldtypen entstehen würde. Nicht vorgesehen, um heterogene Bestände aus den anderen Waldtypen 
zusammenzufassen. Lebensraumtypen, die aus Vorkartierungen und eigenen Erhebungen bereits 
Bestand sind, werden den entsprechenden Waldtypen zugeordnet. 

Sumpf-/Bruchwald 

Laubmischwald, von Schwarzerle/Esche/Moorbirke geprägt/dominiert, auf mineralischen (Sumpfwald) bis 
organischen (Bruchwald) Böden, nicht in Flussauen. 

 

Sonstiges 

Kleingärten 

Kleingartenanlage (SPk). 

Naturschutzacker 

Extensivacker (AAe) mit naturschutzgerechter Bewirtschaftung. 

Sonstige Siedlungsflächen 

Siedlungsbiotope (S) ohne Kleingartenanlage (SPk). 

Streuobstwiese 

Streuobstwiese (HO). 
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